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Beschlussempfehlung 
 
Der Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksache 17/14303 - wird in der Fassung der Be-
schlüsse des Ausschusses angenommen. 
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 
 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
 

 Beschlüsse des Ausschusses 
 

Gesetz zur Umsetzung des Anästhesie-
technische- und Operationstechnische-

Assistenten-Gesetzes in Nordrhein-
Westfalen 

 

 Gesetz zur Umsetzung des Anästhesie-
technische- und Operationstechnische-

Assistenten-Gesetzes in Nordrhein-
Westfalen 

 
Artikel 1 

Landesausführungsgesetz Anästhesie-
technische- und Operationstechnische-

Assistenz in Nordrhein-Westfalen 
(LAG-ATA-OTA-NRW) 

 

 Artikel 1 
Landesausführungsgesetz Anästhesie-
technische- und Operationstechnische-

Assistenz in Nordrhein-Westfalen 
(LAG-ATA-OTA-NRW) 

 
§ 1  

Berufsausübung und Berufsordnung 
 
(1) Anästhesietechnische- und Operations-
technische Assistentinnen und Assistenten 
sind verpflichtet, ihren Beruf gewissenhaft 
und nach dem jeweiligen Stand der medizi-
nischen und technischen Erkenntnisse sowie 
den Erkenntnissen der Bezugswissenschaf-
ten im interprofessionellen Team unter Be-
rücksichtigung soziokultureller Unterschiede 
und der besonderen Belange von Menschen 
mit Behinderung auszuüben. Sie haben sich 
regelmäßig beruflich fortzubilden. 
 
(2) Anästhesietechnische- und Operations-
technische Assistentinnen und Assistenten 
berücksichtigen abhängig vom individuellen 
gesundheitlichen Zustand der Patientin und 
des Patienten und der jeweiligen Versor-
gungssituation den sozialen, biographi-
schen, kulturellen und religiösen Hinter-
grund, die sexuelle Orientierung sowie die 
Lebensphase der Patientin und des Patien-
ten und nahestehender Bezugspersonen. 
 

§ 2 
Verordnungsermächtigung 

 
(1) Das für die Berufe in der Anästhesietech-
nischen und Operationstechnischen Assis-
tenz zuständige Ministerium wird ermächtigt, 
nach Anhörung des für die Berufe zuständi-
gen Ausschusses des Landtages durch 
Rechtsverordnung Regelungen zu erlassen 
über: 
 

 Unverändert  
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1. die näheren Anforderungen an die Ge-
eignetheit von Einrichtungen nach § 14 
Absatz 5 in Verbindung mit § 22 Ab-
satz 3 Nummer 5 und Absatz 4 Satz 1 
des Anästhesietechnische- und Operati-
onstechnische-Assistenten-Gesetzes 
vom 14. Dezember 2019 (BGBl. I 
S. 2768) zur Durchführung der prakti-
schen Ausbildung sowie zu den Voraus-
setzungen, unter denen die Durchfüh-
rung der praktischen Ausbildung unter-
sagt werden kann, 

 
2. das Nähere zu Mindestanforderungen, 

insbesondere zur Zahl, Größe und Aus-
stattung der für die Ausbildung in der 
Schule erforderlichen Räume und Ein-
richtungen sowie zur Art und Zahl der 
Lehr- und Lernmittel gemäß § 22 Ab-
satz 4 in Verbindung mit Absatz 3 Num-
mer 4 des Anästhesietechnische- und 
Operationstechnische-Assistenten-Ge-
setzes und zu darüber hinausgehenden 
Anforderungen an Schulen gemäß § 22 
Absatz 4 in Verbindung mit Absatz 1 
bis 3 des Anästhesietechnische- und 
Operationstechnische-Assistenten-Ge-
setzes und 

 
3. die Beschränkung der geforderten 

Hochschulausbildung für die Lehrkräfte 
des theoretischen und praktischen Un-
terrichts auf bestimmte Hochschularten 
und Studiengänge gemäß § 22 Absatz 4 
in Verbindung mit Absatz 3 Nummer 2 
des Anästhesietechnische- und Operati-
onstechnische-Assistenten-Gesetzes. 

 
(2) Das für die Berufe in der Anästhesietech-
nischen und Operationstechnischen Assis-
tenz zuständige Ministerium wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung Regelungen über 
ein verbindliches Rahmencurriculum und ei-
nen verbindlichen Rahmenausbildungsplan 
gemäß § 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 1 
Absatz 1 und 2 der Anästhesietechnische- 
und Operationstechnische-Assistenten-Aus-
bildungs- und -Prüfungsverordnung vom 
4. November 2020 (BGBl. I S. 2295) zu er-
lassen. 
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(3) Das für die Berufe in der Anästhesietech-
nischen und Operationstechnischen Assis-
tenz zuständige Ministerium wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung Regelungen zu er-
lassen über 
 
1. das Nähere zu Lehrformaten, die selbst-

gesteuertes Lernen oder E-Learning ge-
mäß § 3 Absatz 3 der Anästhesietechni-
sche- und Operationstechnische-Assis-
tenten-Ausbildungs- und -Prüfungsver-
ordnung beinhalten, und  

 
2. die Verlängerung des Zeitraums auf bis 

zu drei Jahre, in dem die berufspädago-
gischen Fortbildungen nach § 9 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 4 und Absatz 2 
Satz 1 Nummer 3 der Anästhesietechni-
sche- und Operationstechnische-Assis-
tenten-Ausbildungs- und -Prüfungsver-
ordnung zu absolvieren sind. 

 
§ 3 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2022 in 
Kraft.  
 
(2) Das für die Berufe in der Anästhesietech-
nischen- und Operationstechnischen Assis-
tenz zuständige Ministerium berichtet dem 
Landtag bis zum Ablauf des 31. Dezember 
2027 über die Auswirkungen dieses Geset-
zes. 
 

Artikel 2 
Verordnung zur Durchführung des Anäs-
thesietechnische- und Operationstechni-
sche-Assistenten-Gesetzes in Nordrhein-

Westfalen (Durchführungsverordnung 
Anästhesietechnische- und Operations-

technische-Assistenten-Gesetz -  
DVO-ATA-OTA-NRW) 

 

 Artikel 2 
Verordnung zur Durchführung des Anäs-
thesietechnische- und Operationstechni-
sche-Assistenten-Gesetzes in Nordrhein-

Westfalen (Durchführungsverordnung 
Anästhesietechnische- und Operations-

technische-Assistenten-Gesetz -  
DVO-ATA-OTA-NRW) 

 
Auf Grund des § 2 Absatz 1 Nummer 1, Ab-
satz 2 und 3 des Landesausführungsgeset-
zes Anästhesietechnische- und Operations-
technische-Assistenz vom X. Monat 2021 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fund-
stelle] wird verordnet: 
 
 
 

 Auf Grund des § 2 Absatz 1 Nummer 1, Ab-
satz 2 und 3 des Landesausführungsgeset-
zes Anästhesietechnische- und Operations-
technische-Assistenz vom X. Monat 2021 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fund-
stelle] wird verordnet: 
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§ 1 
Geeignetheit von Einrichtungen zur 

Durchführung der praktischen  
Ausbildung 

 
(1) Krankenhäuser sind gemäß § 14 Ab-
satz 2 Satz 1 und Absatz 5 Satz 1 des Anäs-
thesietechnische- und Operationstechni-
sche-Assistenten-Gesetzes vom 14. Dezem-
ber 2019 (BGBl. I S. 2768) als Einrichtung 
der praktischen Ausbildung in der Ausbil-
dung zur Anästhesietechnischen Assistentin 
oder zum Anästhesietechnischen Assisten-
ten geeignet, wenn sie Kompetenzen gemäß 
§ 4 der Anästhesietechnische- und Operati-
onstechnische-Assistenten-Ausbildungs- 
und -Prüfungsverordnung vom 4. November 
2020 (BGBl. I S. 2295) vermitteln, die zur Er-
reichung der Ausbildungsziele gemäß §§ 7 
bis 9 des Anästhesietechnische- und Opera-
tionstechnische-Assistenten-Gesetzes erfor-
derlich sind.  
 
(2) Krankenhäuser sind gemäß § 14 Ab-
satz 2 Satz 1 und Absatz 5 Satz 1 des Anäs-
thesietechnische- und Operationstechni-
sche-Assistenten-Gesetzes als Einrichtung 
der praktischen Ausbildung in der Ausbil-
dung zur Operationstechnischen Assistentin 
oder zum Operationstechnischen Assisten-
ten geeignet, wenn sie Kompetenzen gemäß 
§ 4 der Anästhesietechnische- und Operati-
onstechnische-Assistenten-Ausbildungs-
und -Prüfungsverordnung vermitteln, die zur 
Erreichung der Ausbildungsziele gemäß 
§§ 7, 8 und 10 des Anästhesietechnische- 
und Operationstechnische-Assistenten-Ge-
setzes erforderlich sind. 
 
(3) Ambulante Einrichtungen können gemäß 
§ 14 Absatz 2 Satz 2 und Absatz 5 Satz 1 
des Anästhesietechnische- und Operations-
technische-Assistenten-Gesetzes als Ein-
richtung der praktischen Ausbildung in der 
Ausbildung zur Anästhesietechnischen As-
sistentin oder zum Anästhesietechnischen 
Assistenten auf Antrag der Schule durch die 
zuständige Bezirksregierung als geeignet 
anerkannt werden, wenn sie Kompetenzen 
gemäß § 4  der Anästhesietechnische- und 
Operationstechnische-Assistenten-Ausbil-
dungs- und -Prüfungsverordnung vermitteln, 
die zur Erreichung der Ausbildungsziele 

§ 1 
Geeignetheit von Einrichtungen zur 

Durchführung der praktischen  
Ausbildung 

 
unverändert  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/15918 

 
 

7 

gemäß §§ 7 bis 9 des Anästhesietechnische- 
und Operationstechnische-Assistenten-Ge-
setzes erforderlich sind. In Betracht kommen 
insbesondere medizinische Versorgungs-
zentren, sofern sie die in Satz 1 genannten 
Voraussetzungen erfüllen.  
 
(4) Ambulante Einrichtungen können gemäß 
§ 14 Absatz 2 Satz 2 und Absatz 5 Satz 1 
des Anästhesietechnische- und Operations-
technische-Assistenten-Gesetzes als Ein-
richtung der praktischen Ausbildung in der 
Ausbildung zur Operationstechnischen As-
sistentin oder zum Operationstechnischen 
Assistenten auf Antrag der Schule durch die 
zuständige Bezirksregierung als geeignet 
anerkannt werden, wenn sie Kompetenzen 
gemäß § 4 Anästhesietechnische- und Ope-
rationstechnische-Assistenten-Ausbildungs- 
und -Prüfungsverordnung vermitteln, die zur 
Erreichung der Ausbildungsziele gemäß 
§§ 7, 8 und 10 Anästhesietechnische- und 
Operationstechnische-Assistenten-Gesetz 
erforderlich sind. In Betracht kommen insbe-
sondere medizinische Versorgungszentren, 
sofern sie die in Satz 1 genannten Voraus-
setzungen erfüllen.  
 
(5) Die zuständige Bezirksregierung kann im 
Einzelfall die Durchführung der praktischen 
Ausbildung auch in Teilen an weiteren geeig-
neten Einrichtungen genehmigen. Dies gilt 
insbesondere, soweit Teile der praktischen 
Ausbildung im Rahmen von Ausbildungsaus-
tauschprogrammen stattfinden. 
 

§ 2 
Mindestanforderungen an das verbindli-
che Rahmencurriculum und den verbind-

lichen Rahmenausbildungsplan,  
Lehrformate 

 
(1) Das für die Berufe in der Anästhesietech-
nischen- und Operationstechnischen Assis-
tenz zuständige Ministerium erlässt ein ver-
bindliches Rahmencurriculum gemäß § 2 
Absatz 4 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 
Absatz 2 der Anästhesietechnische- und 
Operationstechnische-Assistenten-Ausbil-
dungs- und -Prüfungsverordnung, das insbe-
sondere die folgenden Vorgaben enthält: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 2 
Mindestanforderungen an das verbindli-
che Rahmencurriculum und den verbind-

lichen Rahmenausbildungsplan,  
Lehrformate 

 
(1) Das für die Berufe in der Anästhesietech-
nischen- und Operationstechnischen Assis-
tenz zuständige Ministerium erlässt ein ver-
bindliches Rahmencurriculum gemäß § 2 
Absatz 4 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 
Absatz 2 der Anästhesietechnische- und 
Operationstechnische-Assistenten-Ausbil-
dungs- und -Prüfungsverordnung, das insbe-
sondere die folgenden Vorgaben enthält: 
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1. Vorgaben zum modularisierten und 
kompetenzorientierten Aufbau des Cur-
riculums,  

 
2. Vorgaben zur Ausweisung gemeinsa-

mer Anteile der Ausbildung von Anäs-
thesietechnischen Assistentinnen und 
Anästhesietechnischen Assistenten und 
Operationstechnischen Assistentinnen 
und Operationstechnischen Assistenten 
sowie Vorgaben zur Ausweisung spezi-
fischer Anteile der Ausbildung von Anäs-
thesietechnischen Assistentinnen und 
Anästhesietechnischen Assistenten und 
Operationstechnischen Assistentinnen 
und Operationstechnischen Assistenten 
und 

 
3. Vorgaben für die Lehrformate des 

selbstgesteuerten Lernens und E-Lear-
nings nach § 3 Absatz 3 der Anästhesie-
technische- und Operationstechnische-
Assistenten-Ausbildungs- und -Prü-
fungsverordnung. Lehrformate des 
selbstgesteuerten Lernens und E-Lear-
nings dürfen nicht mehr als 15 Prozent 
des Gesamtstundenanteils nach § 3 Ab-
satz 1 der Anästhesietechnische- und 
Operationstechnische-Assistenten-Aus-
bildungs- und -Prüfungsverordnung be-
tragen. 

 
(2) Das für die Berufe in der Anästhesietech-
nischen und Operationstechnischen Assis-
tenz zuständige Ministerium erlässt einen 
verbindlichen Rahmenausbildungsplan ge-
mäß § 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 1 Ab-
satz 1 und 2 der Anästhesietechnische- und 
Operationstechnische-Assistenten-Ausbil-
dungs- und -Prüfungsverordnung. 
 

§ 3 
Abweichung gemäß § 9 Absatz 1 Satz 2  
der Anästhesietechnische- und Operati-

onstechnische-Assistenten-Ausbil-
dungs- und -Prüfungsverordnung 

 
Abweichend von § 9 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 4 der Anästhesietechnische- und Ope-
rationstechnische-Assistenten-Ausbildungs- 
und -Prüfungsverordnung wird der Zeitraum, 
in dem die berufspädagogischen Fortbildun-
gen zu absolvieren sind, gemäß § 9 Absatz 1 

1. Vorgaben zum modularisierten und 
kompetenzorientierten Aufbau des Cur-
riculums,  

 
2. Vorgaben zur Ausweisung gemeinsa-

mer Anteile der Ausbildung von Anäs-
thesietechnischen Assistentinnen und 
Anästhesietechnischen Assistenten und 
Operationstechnischen Assistentinnen 
und Operationstechnischen Assistenten 
sowie Vorgaben zur Ausweisung spezi-
fischer Anteile der Ausbildung von Anäs-
thesietechnischen Assistentinnen und 
Anästhesietechnischen Assistenten und 
Operationstechnischen Assistentinnen 
und Operationstechnischen Assistenten 
und 

 
3. Vorgaben für die Lehrformate des 

selbstgesteuerten Lernens und E-Lear-
nings nach § 3 Absatz 3 der Anästhesie-
technische- und Operationstechnische-
Assistenten-Ausbildungs- und -Prü-
fungsverordnung. Lehrformate des 
selbstgesteuerten Lernens und E-Lear-
nings dürfen nicht mehr als 25 Prozent 
des Gesamtstundenanteils nach § 3 Ab-
satz 1 der Anästhesietechnische- und 
Operationstechnische-Assistenten-Aus-
bildungs- und -Prüfungsverordnung be-
tragen. 

 
(2) Das für die Berufe in der Anästhesietech-
nischen und Operationstechnischen Assis-
tenz zuständige Ministerium erlässt einen 
verbindlichen Rahmenausbildungsplan ge-
mäß § 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 1 Ab-
satz 1 und 2 der Anästhesietechnische- und 
Operationstechnische-Assistenten-Ausbil-
dungs- und -Prüfungsverordnung. 
 

§ 3 
Abweichung gemäß § 9 Absatz 1 Satz 2  
der Anästhesietechnische- und Operati-

onstechnische-Assistenten-Ausbil-
dungs- und -Prüfungsverordnung 

 
unverändert  
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Satz 2 der Anästhesietechnische- und Ope-
rationstechnische-Assistenten-Ausbildungs- 
und -Prüfungsverordnung auf bis zu drei 
Jahre verlängert. Der Stundenumfang ist 
entsprechend zu erhöhen.  
 

§ 4 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach dem 
Inkrafttreten des Landesausführungsgeset-
zes Anästhesietechnische- und Operations-
technische-Assistenz in Nordrhein-Westfa-
len in Kraft.  
 
(2) Das für die Berufe in der Anästhesietech-
nischen- und Operationstechnischen Assis-
tenz zuständige Ministerium berichtet der 
Landesregierung bis zum Ablauf des 31. De-
zember 2027 über die Auswirkungen dieser 
Verordnung. 
 

 
 
 
 
 
 

§ 4 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
unverändert  

Artikel 3 
Änderung des Gesundheitsfachberufe-

gesetzes NRW 
 

 Artikel 3 
Änderung des Gesundheitsfachberufe-

gesetzes NRW 
 

§ 6 Absatz 2 des Gesundheitsfachberufege-
setzes NRW vom 18. Dezember 2014 (GV. 
NRW. S. 930), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 30. Juni 2020 (GV. NRW. 
S. 650) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 
 

 § 6 Absatz 2 des Gesundheitsfachberufege-
setzes NRW vom 18. Dezember 2014 (GV. 
NRW. S. 930), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 30. Juni 2020 (GV. NRW. 
S. 650) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 
 

1. Nach den Wörtern „Physiotherapeutin-
nen und Physiotherapeuten“ wird das 
Wort „und“ durch ein Komma ersetzt. 

 
2. Nach den Wörtern „Podologinnen und 

Podologen“ wird der Punkt durch die 
Wörter 
„und  
 
- Anästhesietechnische Assistentin und 
Anästhesietechnischer Assistent und  
 
- Operationstechnische Assistentin und 
Operationstechnischer Assistent.“ er-
setzt.  

 
 
 
 

 1. Nach den Wörtern „Physiotherapeutin-
nen und Physiotherapeuten“ wird das 
Wort „und“ durch ein Komma ersetzt. 

 
2. Nach den Wörtern „Podologinnen und 

Podologen“ wird der Punkt durch die 
Wörter 
„und  
 
- Anästhesietechnische Assistentinnen 
und Anästhesietechnische Assistenten 
und  
 
- Operationstechnische Assistentinnen 
und Operationstechnische Assistenten.“ 
ersetzt.  
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  Artikel 4 
Änderung des SodEG- 
Ausführungsgesetzes 

 
Das SodEG-Ausführungsgesetz vom 14. Ap-
ril 2020 (GV.NRW. S. 218b), das zuletzt 
durch Artikel 1a des Gesetzes vom 25. März 
2021 (GV. NRW. S. 312) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:  
 
1. In § 1 werden die Wörter „Artikel 6 des 

Gesetzes vom 10. März 2021 (BGBl. I 
S. 335)“ durch die Wörter „Artikel 20 des 
Gesetzes vom 22. November 2021 
(BGBl. I S. 4906)“ ersetzt. 

 
2.  § 2 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 1 wird die Angabe 
„31. Dezember 2021“ durch die An-
gabe „19. März 2022“ ersetzt. 

 
b)  In Absatz 2 wird die Angabe 

„31. Oktober 2021“ durch die An-
gabe „19. Februar 2022“ ersetzt. 

 
  Artikel 5 

Änderung des  
Arbeitnehmerweiterbildungsgesetzes 

 
In § 9 Absatz 1 Satz 2 des Arbeitnehmer-
weiterbildungsgesetzes vom 6. November 
1984 (GV. NRW. S. 678), das zuletzt durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 1. Dezember 
2020 (GV. NRW. S. 1109) geändert worden 
ist, wird die Angabe „2021“ durch die Angabe 
„2022“ ersetzt. 

 
Artikel 4 

Inkrafttreten 
 

 Artikel 6  
Inkrafttreten 

 
(1) Artikel 1 tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. 
 
 
(2) Artikel 2 tritt am Tag nach dem 
Inkrafttreten des Landesausführungs-
gesetzes Anästhesietechnische- und Ope-
rationstechnische-Assistenz in Nordrhein-
Westfalen in Kraft. 
 
(3) Artikel 3 tritt am Tag nach der 
Verkündung in Kraft.  

 (1) Artikel 1 und Artikel 5 treten am 1. Januar 
2022 in Kraft. 
 
(2) Artikel 2 tritt am Tag nach dem Inkrafttre-
ten des Landesausführungsgesetzes Anäs-
thesietechnische- und Operationstechni-
sche-Assistenz in Nordrhein-Westfalen in 
Kraft.  
 
(3) Artikel 3 und Artikel 4 treten am Tag nach 
der Verkündung in Kraft. 
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Bericht 
 
A Allgemeines 
 
Der Gesetzentwurf der Landesregierung „Gesetz zur Umsetzung des Anästhesietechnische- 
und Operationstechnische-Assistenten-Gesetzes in Nordrhein-Westfalen“ (Drucksa-
che 17/14303) wurde am 30. Juni 2021 vom Plenum zur Beratung an den Ausschuss für Ar-
beit, Gesundheit und Soziales überwiesen. 
 
Die Landesregierung begründet den Gesetzentwurf mit der Anpassung an Bundesrecht. Die 
Berufsbilder der Anästhesietechischen Assistentin und des Anästhesietechnischen Assisten-
ten sowie der Operationstechnischen Assistentin und des Operationstechnischen Assistenten 
seien bereits etabliert. In Nordrhein-Westfalen seien bisher, wie in der Mehrheit der anderen 
Bundesländer, Grundlage der derzeitigen Ausbildungen die „DKG-Empfehlungen zur Ausbil-
dung und Prüfung von Operationstechnischen und Anästhesietechnischen Assistentinnen/As-
sistenten“ in der Fassung vom 18. November 2013. 
Der demografische Wandel und moderne operative Möglichkeiten sowie anästhesiologische 
Verfahren würden zu einer Zunahme der jährlichen Operationszahlen führen. U.a. die damit 
verbundene fortschreitende Technisierung erfordere hochqualifizierte Fachkräfte in interpro-
fessionellen Teams. 
 
Mit dem Gesetz über die Ausbildung der Anästhesietechischen Assistentin und des Anästhe-
sietechnischen Assistenten und über die Ausbildung zur Operationstechnischen Assistentin 
und zum Operationstechnischen Assistenten vom 14. Dezember 2019 und der Ausbildungs- 
und Prüfungsverordnung über die Ausbildung der Anästhesietechischen Assistentin und zum 
Anästhesietechnischen Assistenten und über die Ausbildung zur Operationstechnischen As-
sistentin und zum Operationstechnischen Assistenten vom 4. November 2020 sei die Ausbil-
dung bundeseinheitlich geregelt worden. Zur Umsetzung habe der Bund gegenüber den Län-
dern Gestaltungsspielräume eingeräumt, deren landesrechtliche Umsetzung nunmehr erfor-
derlich sei. 
 
Mit dem Gesetz zur Umsetzung des Anästhesietechnische und Operationstechnische-Assis-
tenten-Gesetz in Nordrhein-Westfalen mache das Land von dem bundesrechtlich eingeräum-
ten Gestaltungsspielraum Gebrauch. Mit dem Gesetz würden in Nordrhein-Westfalen die er-
forderlichen Anpassungen vorgenommen und bundesgesetzlich eingeräumte Gestaltungs-
spielräume genutzt. 
 
 
B Beratung 
 
Die Fraktionen von CDU und FDP haben vor Eintritt in die Ausschussberatung am 20. Juli 
2021 einen gemeinsamen Änderungsantrag vorgelegt (Drucksache 17/14581). 
 
Der Gesetzentwurf wurde in der Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
am 1. September 2021 erstmals aufgerufen und der Ausschuss hat einvernehmlich die Durch-
führung einer Anhörung zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 17/14303, 
beschlossen (Ausschussprotokoll 17/1524). Die Anhörung hat der Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales in seiner Sitzung am 10. November 2021 durchgeführt (Ausschusspro-
tokoll 17/1613). Die Sachverständigen waren gebeten, im Vorfeld der Anhörung schriftlich zu 
dem Gesetzentwurf und dem vorliegenden Änderungsantrag (Drucksache 17/14581) Stellung 
zu nehmen.  
 
Dem Ausschuss lagen im Rahmen der Anhörung folgende Stellungnahmen vor:  
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eingeladen Stellungnahme 

Ärztekammern Nordrhein 
ÄKNO  
Christina Hirthammer-Schmidt-Bleibtreu  
Düsseldorf 

17/4481 

komba gewerkschaft nrw e.V. 
Köln 

17/4474 

 

 
weitere Stellungnahme 

 

Bundesverband Lehrende Gesundheits- und Sozialberufe,  
Landesverband Nordrhein-Westfalen 
Thomas Kutschke  
Würselen 

 
17/4500 

 
(vgl. Ausschussprotokoll 17/1613) 
 
Am 7. Dezember 2021 wurden zwei gemeinsame Änderungsanträge der Fraktion der CDU 
und der Fraktion der FDP (Drucksache 17/15883, Drucksache 17/15884) eingebracht. 
 
In seiner Sitzung am 8. Dezember 2021 hat der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
den Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 17/14303, abschließend beraten und 
führte Abstimmungen zu den Änderungsanträgen, Drucksache 17/14581, Drucksache 
17/15883 und Drucksache 17/15884, sowie über den Gesetzentwurf zur Beschlussempfeh-
lung an das Plenum herbei (Ausschussprotokoll 17/1669). 
 
 
C Abstimmung 
 
Der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales stimmt mit den Stimmen aller fünf Frakti-
onen für die Annahme des Änderungsantrages, Drucksache 17/14581. 
 
Der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales stimmt mit den Stimmen aller fünf Frakti-
onen für die Annahme des Änderungsantrages, Drucksache 17/15884. 
 
Der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales stimmt mit den Stimmen aller fünf Frakti-
onen für die Annahme des Änderungsantrages, Drucksache 17/15883. 
 
Der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales empfiehlt den somit geänderten 
Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksache 17/14303 - mit den Stimmen aller fünf Frak-
tionen zur Annahme. 
 
 
 
Heike Gebhard 
(Vorsitzende) 


